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4.3.2. Legt der Beschuldigte oder Angeklagte verspätet Haft
beschwerde gegen den Erlaß eines Haftbefehls ein,
— der im Ermittlungsverfahren erlassen wurde, gegen den 

aber die verspätete Haftbeschwerde erst nach Anhängigkeit 
des Strafverfahrens bei Gericht eingeht, oder

— der nach Einreichung der Anklageschrift bei Gericht er
lassen wurde,

so ist das erstinstanzliche Gericht verpflichtet, eine Haftprüfung 
vorziunehmen. Ergibt die Haftprüfung, daß der Haftbefehl auf
zuheben ist, erläßt das erstinstanzliche Gericht — nach Ein
holung der Stellungnahme des Staatsanwaltes — den erforder
lichen Beschluß zur Aufhebung des Haftbefehls. Der Beschluß 
ist dem Angeklagten gemäß § 184 StPO bekanntzumachen bzw. 
zuzustellen.
Gelangt das Gericht erster Instanz bei dieser Haftprüfung zu 
dem Ergebnis, daß die Fortdauer der Untersuchungshaft ge
setzlich begründet und gesellschaftlich notwendig ist, so legt 
es die verspätete Haftbeschwerde dem Beschwerdegericht vor 
(§306 Abs. 3 StPO).
Stellt das Beschwerdegericht fest, daß die Beschwerde ver
spätet eingelegt ist, hat es seinerseits eine Haftprüfung durch
zuführen. Im Ergebnis dieser Haftprüfung trifft das Be
schwerdegericht, nach Anhörung des Staatsanwaltes, selbst die 
in der Sache erforderliche Entscheidung. Wird der Haftbefehl 
aufrechterhalten, so hat das Beschwerdegericht das Ergebnis 
der Haftprüfung aktenkundig zu machen und die verspätet 
eingelegte Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen. Hebt das 
Beschwerdegericht den Haftbefehl auf, faßt es den dazu er
forderlichen Aufhebungsbeschluß; einer Entscheidung über die 
verspätet eingelegte Beschwerde bedarf es nicht.

4.3.3. Das Beschwerdegericht trifft seine Entscheidung sowohl über 
die fristgemäß als auch über die verspätet eingelegte Be
schwerde auf der Grundlage der Akten. Die Anordnung oder 
die Vornahme eigener Ermittlungen nach § 308 Abs. 2 StPO ist 
im Beschwerdeverfahren über Haftbefehle unzulässig. Das Be
schwerdegericht muß sich unverzüglich darüber schlüssig wer
den, ob die Beschwerde begründet ist oder nicht. Hat es auf 
Grund der Akten begründete Zweifel, ob der Haftbefehl ge
setzlich begründet und gesellschaftlich notwendig ist, ist der 
Haftbefehl aufzuheben. Die Anordnung oder die Vornahme 
eigener Ermittlungen schränkt das Recht der persönlichen Frei
heit der Bürger (Artikel 30 der Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik) ungerechtfertigt ein.

4.3.4. Nach Einreichung der Anklageschrift ist das Gericht verpflich
tet, jederzeit zu prüfen, ob die Voraussetzungen der Unter-


